


Zeitschriftenprofil

Pädiatrix...
ist ein unabhängiges Magazin für Kinder- und Jugend-
heilkunde mit aktuellen Informationen zu Medizin und 
Pharmazie sowie Gesundheits- und Sozialpolitik.

Auflage
Druckauflage:	 	 9300	Ex.
verbreitete	Auflage:	 9112	Ex.							
verkaufte	Auflage:	 1500	Ex.
(IVW	4/12)

weitere Rubriken:

•	Klinische	Studien

•	Biotech	&	Science

•	Praxis	im	Fokus	–	Nachrichten	aus	dem	Praxisalltag

•	NEWS	–	Neuigkeiten	aus	Forschung	und	Praxis

•	Termine	–	pädiatrischer	Kongresskalender

Erscheinungstermine

1/13	 5.	März	2013
2/13	 5.	Juni	2013
3/13	 5.	September	2013
4/13	 5.	November	2013



Mediainformationen

Datenanlieferung
vorzugsweise	druckfertiges	PDF	(3	mm	
Anschnitt berücksichtigen) oder Datei-
formate:	tif,	eps,	jpg;	Auflösung	mind.	
300	dpi;	Farbe:	CMYK

Lieferanschrift für Beilagen
PS Packen und Schicken GmbH
Maudacher	Straße	109,	67065	Ludwigshafen

Anzeigenschluss
jeweils	vier	Wochen	vor	Erscheinen

Zahlungsbedingungen
30	Tage	nach	Rechnungsdatum
2%	Skonto	14	Tage	nach	Rechnungsdatum

Schutzgebühr
Einzelpreis:		9,–	€
Gesamtpreis	Inland:	72,–	€
Gesamtpreis	Ausland:	80,–	€

Bankverbindung
Deutsche	Bank	AG	Singen
Kontonummer:	074	77	41		
BLZ:	692	700	24

Anzeigenformate und -preise
Zeitschriftenformat und Satzspiegel
297	mm	x	210	mm
zweispaltig:	255	mm	x	151,5	mm
dreispaltig:	237	mm	x	165	mm

Anzeigenformate und -preise

2/1	Seite,	297	mm	x	420	mm:	 			1910,–	€
1/1	Seite,	297	mm	x	210	mm:	 			1200,–	€
1/2	Seite,	148,5	mm	x	210	mm:					590,–	€
1/3	Seite,	99	mm	x	210	mm:	 					390,–	€

weitere Formate und Preise auf Anfrage
Vorzugsplatzierungen
Umschlagseiten:		 1600,–	€

sonstige Werbeformen
Beilagen
bis	25g	 2090,–	€/Gesamtauflage
bis	50g		 2570,–	€/Gesamtauflage
(Format	max.	287	mm	x	205	mm)

Einhefter
4-seitig	 2570,–	€

Beikleber
auf	Trägeranzeige:	 590,–	€

Sonderwerbeformen
Ob	Banderole	oder	aufgeklebte	Werbemittel,	
sprechen Sie uns an!

Sonderdrucke nach Ihren Angaben sind 
jederzeit möglich!

Agenturprovision:	10%

Mengenstaffel
2	Seiten:	4%
3	Seiten:	6%
4	Seiten:	8%
6	Seiten:	12%

Kontakt

Verlag
biomedpark Medien GmbH
Sofienstraße	5–7
69115	Heidelberg
Tel.:	+	49	(0)6221/13	747	-	0
Fax:	+	49	(0)6221/13	747	77
E-Mail:	info@biomedpark.de
www.biomedpark.de
E-Mail:	info@paediatrix.de
www.paediatrix.de

Anzeigen und Vertrieb
Tel.:	+	49	(0)6221/13	747	–	15
E-Mail:	marketing@biomedpark.de

Herausgeber
Priv.-Doz. Dr. med. Klaus Hartmann
Facharzt	für	Kinder-	und	Jugendme-
dizin
Tel.:	+	49	(0)6221/13	747	–	0
E-Mail:	hartmann@biomedpark.de



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1.	 Diese	Geschäftsbedingungen,	die	jeweils	gültigen	Mediadaten	sowie	schriftli-
che	Angebote,	Auftragserteilungen	und	Auftragsbestätigungen	sind	für	jeden	
Auftrag maßgeblich. 

2.	 biomedpark	Medien	GmbH	behält	sich	vor,	Anzeigen-	und	Beilagenaufträge,	
auch	einzelne	Aufträge	im	Rahmen	einer	Mehrfachschaltung,	wegen	ihres	In-
halts,	ihrer	Herkunft	oder	ihrer	technischen	Form,	sofern	diese	nicht	den	in	den	
jeweils	aktuellen	Mediadaten	genannten	oder	individuell	vereinbarten	techni-
schen	Anforderungen	entspricht,	abzulehnen.	Dies	gilt	auch	für	Aufträge,	die	
bei	Vertretern	bzw.	Beauftragten	der	biomedpark	Medien	GmbH	aufgegeben	
werden. Die Ablehnung eines Auftrages teilt biomedpark Medien GmbH oder 
deren	Vertreter	bzw.	Beauftragten	dem	Auftraggeber	unverzüglich	mit.	Abge-
lehnte Aufträge entfalten keine Verbindlichkeit. 

3.	 Der	Auftraggeber	steht	dafür	ein,	dass	Anzeigen	und	Beilagen	rechtlichen	An-
forderungen,	 etwa	 dem	 Gesetz	 über	 den	 Verkehr	 mit	Arzneimitteln	 (AMG)	
oder	dem	Gesetz	über	die	Werbung	auf	dem	Gebiete	des	Heilwesens	(HWG),	
entsprechen.	Der	Auftraggeber	stellt	biomedpark	Medien	GmbH	von	jeglicher	
Haftung	für	rechtswidrige	Anzeigen	und	Beilagen	frei.	

4.	 Anzeigenaufträge	sind	im	Zweifel	innerhalb	eines	Jahres	nach	Vertragsschluss	
abzuwickeln. Die gesamte Vergütung für eine Jahresplanung oder sonstige 
Mehrfachschaltung	 wird,	 vorbehaltlich	 abweichender	 Vereinbarung,	 mit	 Er-
scheinen	der	ersten	Anzeige	bzw.	Beilage	zur	Zahlung	fällig.	

5.	 Für	die	rechtzeitige	Lieferung	einwandfreier	Druckunterlagen	oder	Beilagen	ist	
der	Auftraggeber	verantwortlich.	Für	erkennbar	ungeeignete	oder	beschädigte	
Druckunterlagen	fordert	biomedpark	Medien	GmbH,	solange	und	soweit	mög-
lich,	rechtzeitig	vor	dem	geplanten	Erscheinungstermin	Ersatz	an.	Die	Kosten	
für	Erstellung	und	Versand	von	ihm	gewünschter	Proofs	oder	sonstiger	Vorab-
drucke trägt der Auftraggeber. 

6.	 Kosten	 für	 erhebliche	 Änderungen	 ursprünglich	 vereinbarter	Ausführungen	
hat der Auftraggeber gesondert zu bezahlen.

7.	 biomedpark	Medien	GmbH	bemüht	sich	um	eine	drucktechnisch	einwandfreie	
Wiedergabe von Anzeigen. Hat biomedpark Medien GmbH den fehlerhaften 
Abdruck	 einer	Anzeige	 zu	 vertreten,	 so	 ist	 der	Auftraggeber	 zu	Minderung	
oder	Rücktritt	nur	dann	berechtigt,	wenn	durch	den	fehlerhaften	Abdruck	der	
Zweck	der	Anzeige	erheblich	beeinträchtigt	wurde.

8.	 Wird	ein	Auftrag	aufgrund	solcher	Umstände	nicht	oder	schlecht	erfüllt,	die	der	
Sphäre	des	Auftraggebers	angehören	und	die	biomedpark	Medien	GmbH	nicht	
zu	vertreten	hat,	so	hat	biomedpark	Medien	GmbH	dennoch	Anspruch	auf	die	
volle vereinbarte Vergütung. Wird ein Auftrag aufgrund solcher Umstände 
nicht	oder	schlecht	erfüllt,	die	weder	der	Sphäre	des	Auftraggebers	angehören,	
noch	von	biomedpark	Medien	GmbH	zu	vertreten	sind,	so	hat	der	Auftragge-
ber	keinen	Anspruch	auf	Rückzahlung	im	Voraus	bezahlter	Vergütung.

9.	 Die	in	den	Mediadaten	bezeichneten	Rabatte	werden,	vorbehaltlich	abweichen-
der	Vereinbarung,	nur	für	innerhalb	eines	Kalenderjahres	erscheinende	Anzei-
gen gewährt. 

10.	biomedpark	Medien	GmbH	liefert	dem	Auftraggeber	ein	vollständiges	Beleg-
exemplar,	in	der	Regel	zusammen	mit	der	Rechnung.

11.	 Rechnungen	sind	30	Tage	ab	Rechnungsdatum	rein	netto	zu	bezahlen.	Bei	Zah-
lung	 14	 Tage	 ab	 Rechnungsdatum	 gewährt	 biomedpark	Medien	 GmbH	 ein	
Skonto	von	2	v.H.	des	Rechnungsbetrages.	Für	die	Rechtzeitigkeit	gilt	jeweils	
der	Zahlungseingang	bei	biomedpark	Medien	GmbH.	Bei	Zahlungsverzug	oder	
Stundung	werden	Zinsen	in	Höhe	von	1	v.H.	über	dem	jeweils	gültigen	Dis-
kontsatz	der	Deutschen	Bundesbank	sowie	die	Einziehungskosten	berechnet.	
biomedpark	Medien	GmbH	kann	bei	Zahlungsverzug	die	weitere	Ausführung	
des	laufenden	Auftrages	bis	zur	Bezahlung	zurückstellen	und	ggf.	für	restliche	
nicht im Voraus bezahlte Aufträge Vorauszahlung verlangen. 

12.	Aus	einer	Auflagenminderung	kann	bei	einem	Auftrag	über	mehrere	Anzeigen	
oder	Beilagen	ein	Anspruch	auf	Preisminderung	nur	dann	hergeleitet	werden,	
wenn	im	Gesamtdurchschnitt	des	mit	der	ersten	Anzeige	oder	Beilage	begin-
nenden	Insertionsjahres	die	in	den	zur	Zeit	der	Auftragserteilung	gültigen	Me-
diadaten	genannte	 IVW-geprüfte	verbreitete	Auflage	um	mindestens	25	v.H.	
unterschritten wird.

13.	biomedpark	Medien	GmbH	haftet	nicht	für	Schäden	aufgrund	höherer	Gewalt,	
Streiks	oder	anderer	Umstände,	die	biomedpark	Medien	GmbH	nicht	zu	vertre-
ten hat. Insbesondere leistet biomedpark Medien GmbH keinen Schadensersatz 
für	nicht	erschienene	Anzeigen	oder	Beilagen.

14.	Es	gilt	das	Recht	der	Bundesrepublik	Deutschland.	Erfüllungsort	für	beide	Teile	
und Gerichtsstand ist Heidelberg. 

Stand:	Januar	2013


